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Abstract

The predominant views about the role of government have changed frequent-
ly along with the development of the modern state. These changing views
are presented here in the way of discourses - about the police state, the state
under the rule of law, the welfare state and the guiding and controlling state.
Using a sequential model, we try to show how these discourses are related
to the progressive structural differentiation and functional specialization of
societal sub-spheres. Recent redefinitions of the role of government no longer
expect the state to be a problem solver through direct, focused interventions,
but through methods of indirect guidance und control influencing system
parameters. This has serious consequences for theories of the state and for
the functioning of government: traditional concepts of sovereignty and claims
to state authority have become obsolete and have to be replaced by forms
of political participation and decision formation which allow for collective
learning. Consequently, law as an instrument of the state to organize society
has to be used with prudence and reflection.

* * * * *

Die vorherrschenden Auffassungen darüber, was Gegenstand staatlicher Ge-
staltungsmacht sein soll, haben sich im Zuge der neuzeitlichen Staatsentwick-
lung mehrfach geändert. Sie werden hier zu vier Diskursen - Polizeistaat,
Rechtsstaat, Sozialstaat, Steuerungsstaat - verdichtet, welche im Sinne eines
Sequenzmodells auf die fortschreitende strukturelle Verselbständigung und
funktionale Spezialisierung von gesellschaftlichen Teilsphären bezogen wer-
den. Jüngste Umthematisierungen von Staatsaufgaben muten dem Staat nicht
mehr problembezogen intervenierendes, sondern steuerndes, systembeeinflus-
sendes Handeln zu. Dies hat nachhaltige Konsequenzen für die Staatstheorie
und Staatspraxis: An die Stelle obsoleter Souveränitätsvorstellungen und
dezidierter Hoheitsansprüche müssen lernfähige Formen der politischen Wil-
lensbildung und ein reflektierter Umgang mit dem Recht als dem Organisa-
tionsmittel des Staates treten.
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Einleitung

Alle menschliche Ordnung ist symbolisch vermittelt. Das heißt, Menschen
orientieren ihre Erwartungen, ihre wechselseitigen Beziehungen und ihr Han-
deln an Vorstellungen, welche nur insoweit mitteilbar und verständlich
sind, aber auch überhaupt nur eine gewisse Festigkeit erhalten können, als
sie Bezug nehmen auf sinnlich wahrnehmbare, bedeutungsvolle Signale, de-
ren Bedeutung kulturell stabilisiert ist. Sprache ist dafür eine notwendige,
aber keine hinreichende Bedingung. Nur insoweit als die Sprache mit aus-
reichender Verläßlichkeit auf erfahrbare Zusammenhänge verweist und deren
Bedeutung stabilisiert, kann von Ordnung die Rede sein. "Sowohl nach ihrer
Genese (Gesellschaftsordnung ist das Resultat vergangenen menschlichen
Tuns) als auch in ihrer Präsenz in jedem Augenblick (sie besteht nur so-
lange menschliche Aktivität nicht davon abläßt, sie zu produzieren) ist Ge-
sellschaftsordnung als solche ein Produkt des Menschen" (Berger/ Luckmann
1969: 54). Kultur- und Gesellschaftsentwicklung als Vorstellung eines gerichte-
ten (wenngleich von keinem Menschen so beabsichtigten) Prozesses läßt sich
aufgrund unseres heutigen soziologischen Verständnisses ’moderner’ Gesell-
schaften als wachsende Komplexität der symbolischen Verweisungssysteme,
als Ausdehnung der Räume interdependenter sozialer Beziehungen und als
zunehmende Differenzierung und Spezialisierung von Handlungssystemen
begreifen.

In diesem Prozeß kommt der Entstehung und Entwicklung des modernen
Staates eine Schlüsselrolle zu. Der Staat ist selbst eine bestimmte Ordnungs-
vorstellung, und er gilt gleichzeitig als Garant gesellschaftlicher Ordnung.
Die Vorstellung vom Staat ist jedoch nicht unwandelbar, seine Deutung ist
nach Ort und Zeit verschieden, und ebenso variieren die von ihm ausgehen-
den Wirkungen. Diskurse, welche Bedeutung und Wirkung aufeinander be-
ziehen, bedienen sich im deutschen Sprachraum häufig der Begriffe ’Staats-
zwecke’, ’Staatsfunktionen’ oder ’Staatsaufgaben’. Wir können vier Stufen
der Staatlichkeit oder Phasen der Staatsentwicklung unterscheiden, die sich
durch die programmatische Dominanz unterschiedlicher Staatsaufgaben cha-
rakterisieren lassen. Sie sollen im Zusammenhang mit der erwähnten Vorstel-
lung von Kultur- und Gesellschaftsentwicklung interpretiert werden.

I. Staatsaufgaben als staatstheoretisches Problem

Der moderne Staatsbegriff unterscheidet sich von anderen Vorstellungen
politisch verfaßter Ordnung vor allem durch den Gedanken der Einheitlichkeit
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seines Gestaltungsprinzips. Es bleibe dahingestellt, ob bereits die antike Polis-
Verfassung und die römische Reichsordnung von ähnlichen Einheitsvorstel-
lungen geleitet wurden oder ob "die antike Idee der Staatseinheit ... das nie
vergessene Vorbild des römischen Reiches mit seiner festen Organisation und
Zentralisation, mit Konzentrierung der Staatsgewalt" (Jellinek 1966: 317) eine
retrospektive, aber historisch durchaus wirksame Idealisierung darstellt. Auf
jeden Fall war die mittelalterliche Sozialordnung, soweit sie politisch und
rechtlich verfaßt war, von solcher Einheitlichkeit weit entfernt. Zum einen
blieben größere Reichsbildungen stets prekär und zumeist recht kurzlebig.
Zum anderen kannte das Mittelalter weder seinem Ursprung noch seinem
Inhalte nach ein einheitliches Recht. Die Koexistenz von Volksrecht und
Herrscherrecht, von kirchlichem und säkularem Recht, dieses wiederum sich
ausdifferenzierend in die Formen des feudalen, grundherrschaftlichen, kauf-
männischen und städtischen Rechts, prägte die sozialen Verhältnisse des
Mittelalters (vgl. Berman 1983).

Aus dieser durch heterogenes Recht geprägten und im übrigen räumlich
relativ unzusammenhängenden Sozialordnung entwickelte sich erst sehr all-
mählich die Vorstellung des modernen Staates. Sie ist gekennzeichnet in
räumlicher Hinsicht durch die Einheit des Territoriums einschließlich seiner
Bewohner (’Staatsvolk’), in sozialer Hinsicht durch die Einheit des Herr-
schaftsverbandes und in kultureller Hinsicht durch die Einheitlichkeit der
Rechtsordnung. Diese drei gedanklichen Elemente der Staatsvorstellung wur-
den im historischen Prozeß der Staatsentwicklung zunehmend aufeinander
bezogen, doch gelang es erst den konstitutionellen Nationalstaaten des 19.
Jahrhunderts mit ihren Kodifikationen, diese Leitvorstellung weitgehend zu
realisieren. Im ihnen vorangehenden absolutistischen Staatswesen war es
dagegen nicht gelungen, die fortdauernden regionalen und lokalen Rechte
zu vereinheitlichen (vgl. Oestreich 1969).

Der Staat als historischer Realtypus einer durch einheitliches Recht und ein-
heitliche Verwaltung konstituierten Gebietskörperschaft konnte sich somit
erst als Verfassungsstaat realisieren, d.h. als eine sich begrenzende und durch
Gewaltenteilung selbst kontrollierende politische Einheit, welche auf die Re-
gelung aller sozialen Verhältnisse grundsätzlich verzichtet (Jellinek 1966:
326). Während also in der absolutistischen Staatsvorstellung die Einheit des
Staates gleichzeitig als Einheit von Staat und Gesellschaft gedacht wurde,
konnte sich die staatliche Einheit historisch nur in dem Maße durchsetzen,
als die zustande gekommene politische Einheitsordnung nicht mehr als das
Ganze gesetzt, sondern als in sich begrenzte Einheit verstanden wurde, welche
mit anderen, oft als ’gesellschaftlich’ bezeichneten Ordnungen koexistierte.
Erst in dem Maße, als die Ordnungsvorstellung des einheitlichen Staates vom Ge-
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danken einer umfassenden Ordnung getrennt wurde, vermochte er sich historisch
durchzusetzen. Daß der europäische Absolutismus nicht zur Despotie wurde,
resultierte nicht nur aus der beschränkten Macht der Fürsten, sondern die
Beschränkung dieser Macht war selbst eine Konsequenz der konkurrierenden
Legitimationen und Rechtsordnungen. Die Einheitlichkeit der staatlichen
Ordnung mußte daher mit der Freigabe des nicht-staatlichen Bereichs ’er-
kauft’ werden.

In dem Maße, als die Grenzen nicht nur faktischer Staatsherrschaft, sondern
auch des staatlichen Ordnungsmodells bewußt wurden, als somit die Begren-
zung staatlicher Herrschaft zum Bestandteil der Staatsvorstellung selbst ge-
macht wurde, stellte sich mit Notwendigkeit die Frage, was Gegenstand
staatlicher Ordnung und was im Unterschied dazu ’frei’ bzw. Gegenstand
anderer sozialer Ordnungen sein solle. Wir wollen dies als die Frage nach
den Staatsaufgaben bezeichnen. Gelegentlich ist statt dessen auch von ’Staats-
zwecken’ oder ’Staatsfunktionen’ die Rede, doch haben diese Bezeichnungen
einen zu hohen Bedeutungsüberschuß. So beinhaltet der Begriff der Staats-
zwecke eine Teleologie, deren Begründungen immer weniger zu überzeugen
vermögen. Der Begriff Staatsfunktionen ist mehrdeutig und wird insbesonde-
re auch für Teilfunktionen des Staatswesens (z.B. Legislative, Exekutive, Judi-
kative) oder aber für die spezifische Leistung des Staates im Hinblick auf
den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang (und unter Ausschluß der
Leistungen für die Bürger oder andere gesellschaftliche Teilsysteme) verstan-
den. Der Terminus ’Staatsaufgaben’ scheint auch deshalb geeigneter, weil
er sich schon seinem alltäglichen Sinn nach auf die Frage bezieht, was der
Staat soll, und zwar ohne jede essentialistische Nebenbedeutung. Staatsaufga-
ben können zugeschrieben, gefordert oder induktiv erschlossen werden. Dis-
kurse über Staatsaufgaben können somit sehr unterschiedlichen Argumen-
tationen folgen, aber es scheint nahezu unmöglich, etwas Vernünftiges über
den modernen Staat zu sagen, ohne zur Frage seiner Aufgaben implizit oder
explizit Stellung zu nehmen.

Diskurse über Staatsaufgaben lassen sich nach mancherlei Gesichtspunkten
ordnen. In unserem Zusammenhang sind nur staatstheoretisch bedeutsame
Gesichtspunkte relevant, die also dem Staate nicht Beliebiges abfordern oder
verweigern, sondern eben dies unter Berufung auf eine bestimmte Staatsvor-
stellung tun. Für diesen Typus von Diskursen läßt sich eine charakteristische
Doppelstruktur nachweisen: Sie beinhalten regelmäßig zugleich Aussagen
über die Aufgaben wie über die (zumindest mögliche) Leistungsfähigkeit des
Staates. Es gehört sozusagen zu den Prämissen der Vernünftigkeit derartiger
Diskurse, dem Staate nichts abzufordern, was er (nach Auffassung des For-
dernden) grundsätzlich nicht kann. Wenn etwa im Anschluß an Aristoteles
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der Staatszweck "als Ziel der jeweiligen politischen Gemeinschaft" verstanden
wird, so ist damit vorausgesetzt, daß sich diese nicht einem unvernünftigen,
also von ihr prinzipiell nicht zu realisierenden Vorhaben verschreibt. Und
dort, wo aus faktischen Staatstätigkeiten der Inhalt von Staatsaufgaben abge-
leitet wird, bestätigt sich die Doppelstruktur im Argument selbst: So identifi-
ziert z.B. Heller "die Funktion des Staates" mit "der selbständigen Organisa-
tion und Aktivierung des gebietsgesellschaftlichen Zusammenwirkens, be-
gründet in der geschichtlichen Notwendigkeit eines gemeinsamen status
vivendi für alle Interessengegensätze auf einem sie alle umgreifenden Erdge-
biet" (1970: 203). Hier wird also die "immanente Sinnfunktion des Staates"
(Heller 1970: 203) mit der idealtypischen Wirkungsweise des demokratischen
Staates und der postulierten Leistung der Vermittlung zwischen gegensätzli-
chen Interessen begründet.

Juristische Diskurse über Staatszwecke wollen gleichzeitig das Legitimations-
problem des Staates lösen: "Die praktische Bedeutung der Erkenntnis des
Staatszweckes besteht aber darin, daß eben durch sie die psychologisch und
ethisch notwendige Rechtfertigung des Staates vollendet wird." (Jellinek 1966:
236) Deshalb werden bestimmte Staatszwecke als überzeitlich, begriffsnotwen-
dig gedacht, was nicht ausschließt, daß weitere, historisch variable Staatsauf-
gaben festgestellt werden. Eben dies ist charakteristisch für alle rationalisti-
schen Ordnungsbegründungen: Die Zweckhaftigkeit des Staates begründet
seinen Ordnungsanspruch, wobei der Zweck eben darin besteht, eine be-
stimmte Ordnung herzustellen. Sobald politische Ordnung nicht mehr als
Ausdruck göttlicher Weisung oder zumindest Ermächtigung oder sonstiger
vorgegebener (z.B. gewohnheits- oder naturrechtlicher) Normen verstanden
wird, muß ihre Begründung, sofern sie den Anspruch der Notwendigkeit
erhebt, zirkulär werden.

Die Staatszwecklehren, "im 18. Jahrhundert Dreh- und Angelpunkt von all-
gemeinem Staatsrecht und Staatswissenschaft, Grund und Grenze aller Staats-
gewalt", sind "heute zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken" (Preu 1983: 9).
An ihre Stelle scheint ein auf extra-konstitutionelle Letztbegründungen ver-
zichtendes Staatsverständnis getreten zu sein, welches die Legitimität des
Staates auf Tatsache und Inhalt der Verfassung zurückführt. "Die theoreti-
sche Kritik und der Zerfall der Lehre von Staatszwecken darf [scil. jedoch]
nicht zu der Annahme verleiten, daß im Bereich des politischen Systems die
Zweckorientierung unangebracht sei oder doch ihre Bedeutung verloren
habe. ... Sie besagt lediglich, daß das politische System nicht mehr durch
gesellschaftlich vorgegebene, für wahr gehaltene (und damit invariante)
Zwecke bestimmt werde, sondern in seiner Zwecksetzung autonom gewor-
den ist. Nicht nur das Recht, sondern auch die Zweckaufgaben des politi-
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schen Systems sind in diesem Sinne positiviert worden: Sie werden durch
programmierende Entscheidungen gesetzt, die im politischen System selbst
getroffen werden müssen." (Luhmann 1968: 71)

Was als Staatsaufgabe gelten soll, läßt sich somit nicht mehr aus einem
staatstheoretischen Bezugsrahmen ableiten, sondern die Entscheidung hierüber
ist grundsätzlich eine Angelegenheit politischer Prozesse geworden. Zwar kamen
de facto Staatsaufgaben natürlich seit jeher durch politische Entscheidungen,
also durch den wie auch immer geregelten Willen der Herrschenden zustan-
de. Neu ist jedoch, daß diesem Willen über die verfassungsmäßigen Schran-
ken hinaus keine inhaltlichen Kriterien mehr entgegengehalten werden. Als
Staatsaufgabe erscheint demzufolge, was Parlament und Regierung in einem
rechtmäßigen Verfahren an Programmen auf den Weg bringen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Inhalt und Grenzen der
Staatstätigkeit eine Angelegenheit bloßer politischer Dezision geworden sind.
Zwar beinhalten moderne Verfassungen nicht nur Zuständigkeits- und Ver-
fahrensregeln, sondern regelmäßig auch materiale Grenzen der Staatstätigkeit
(insbes. in der Form freiheitssichernder Abwehrrechte) und zunehmend auch
positive Staatszielbestimmungen. Aber auch Verfassungen sind grundsätzlich
änderbar, und ihre Regelungen eröffnen der Politik regelmäßig einen weiten
Gestaltungsspielraum. Gibt es, so ist zu fragen, Kriterien, nach denen sich
Vorschläge zum Aus- oder Abbau der Staatstätigkeit unabhängig von parti-
kularen Interessen oder parteipolitischen bzw. ideologischen Präferenzen
beurteilen lassen?

II. Vier Diskurse und ihr gesellschaftstheoretischer Hintergrund

Betrachtet man die bisherige Geschichte der Diskurse über Staatsaufgaben,
also der theoretischen und politischen Erörterungen dessen, was der Staat
soll oder nicht soll, so lassen sich nicht nur unterschiedliche politische Rich-
tungen, sondern vor allem auch zeitliche Schwerpunkte bestimmter Problem-
stellungen identifizieren. Diese Zentrierung der Diskurse auf bestimmte Fra-
gestellungen hängt - so ist zu vermuten - mit realen Problemen der Staats-
und Gesellschaftsentwicklung zusammen, so daß deren Sequenz gleichzeitig
Veränderungen des Verhältnisses von ’Staat’ und ’Gesellschaft’ anzeigt. Im
folgenden sei versucht, diese Diskurse und die ihnen zugrundeliegenden
Probleme aufeinander zu beziehen und im Sinne eines die kontinental-euro-
päische Staatsentwicklung rekonstruierenden Sequenzmodells zu interpretie-
ren.
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1. Polizeistaat

Die erste Phase der europäischen Staatsentwicklung, welche etwa für die Zeit
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert anzusetzen ist, beinhaltet die Konstituie-
rung des Staatswesens selbst als Konsolidierung der autonomen Herrschaft
über ein abgegrenztes Territorium. Entscheidende Merkmale dieser Phase
sind die Zentralisierung der Machtmittel und ihre Legitimation, die Tren-
nung von Privathaushalt und Staatshaushalt der Machthaber sowie die Ent-
stehung einer nach Aufgaben gegliederten Staatsverwaltung. Es geht hier
also zuallererst um die Legitimierung, Konzentrierung und Organisierung
staatsförmiger, d.h. einheitlich institutionalisierter, von der Person des Für-
sten oder sonstiger Machthaber grundsätzlich zu unterscheidender Herrschaft
über ein abgegrenztes Territorium.

Dementsprechend dienen Diskurse über Staatsaufgaben in dieser Epoche vor
allem der Legitimation staatlicher Herrschaft. Es soll verdeutlicht werden, war-
um einheitliche Gebietsherrschaft notwendig ist und worin sie besteht. Preu
(1983) gibt einen umfangreichen Überblick über diese Diskurse, für die die
Begriffe der ’guten Polizey’ und der ’Staatszwecke’ zentrale Bedeutung ge-
winnen.1 Der Begriff der ’Polizey’ beinhaltet dabei sowohl die Aufgabenge-
biete des Staates (policies) als auch die Form ihrer verwaltungsmäßigen,
nämlich ’polizeilichen’ Implementation. Staatsaufgaben werden dabei aus den
Staatszwecken abgeleitet bzw. durch sie legitimiert. Unter den Programmbe-
griffen der Staatszweckdiskurse ragen ’Sicherheit’, ’Wohlfahrt’, ’Nützlichkeit’
und ’Glückseligkeit’ hervor. Diese Begriffe werden dabei nicht trennscharf
verwendet, sondern fungieren je nach Autor zur Legitimation unterschiedli-
cher Staatsaufgaben. Charakteristisch ist der Anspruch einer weitgehenden,
wenn nicht Allzuständigkeit des Staates, der in diesen Diskursen nicht nur
als Garant des kollektiven, sondern vermittelt auch des individuellen Wohls
dargestellt wird. Charakteristischerweise fehlt diesen Diskursen - und zwar
sowohl der praxisrelevanten Literatur der Regimentstraktate und der Kame-
ralisten als auch den vernunftrechtlichen Staatsbegründungen - die Vorstel-
lung eines möglichen Widerspruches zwischen individuellem und kollektivem
Wohl und Nutzen. Der Staat wird - der aristotelischen Tradition folgend -
als die politisch verfaßte und sich eben dadurch konstituierende Gesellschaft
verstanden.

1 Eine andere, hier vernachlässigte Diskursebene betrifft den Begriff der ’Sou-
veränität’. Mit ihm wird eine metaphysische Legitimation staatlicher Herrschaft
angestrebt, die sich an der ursprünglich Gott zugesprochenen Vorstellung einer
absoluten, obersten Macht orientiert. Diskurse über Staatszwecke oder Staatsauf-
gaben werden nur in dem Maße für das Legitimationsproblem relevant, als die
säkularisierte ’politische Theologie’ der Souveränität unplausibel wird.
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Unter den erwähnten Programmbegriffen kommt demjenigen der ’Sicherheit’
eine Schlüsselstellung zu, da er sich am unmittelbarsten auf die offenkundi-
gen Leistungen des entstehenden Staates bezieht. Der Begriff galt zunächst
als Korrelat zu ’Friede’ und betraf im Spätmittelalter vor allem die Sicherung
des überörtlichen Verkehrs gegen Angriffe auf Leben und Eigentum. Mit der
Konsolidierung der Territorialherrschaft entstand dann die Unterscheidung
von ’äußerer’ (Defension) und ’innerer Sicherheit’ (Protektion). Seit Hobbes
und Pufendorf ist ’Sicherheit’ "zum Zentralbegriff des Staatszwecks gewor-
den. Sie wird nicht nur als bloße Existenzsicherung, sondern als Grundlage
für ein angenehmes, entlastendes, zufriedenstellendes Leben begriffen." (Con-
ze 1984: 845) Die im 18. Jahrhundert typische Formel "gemeine Wohlfahrt
und Sicherheit" läßt somit die vorherrschende Intention erkennen, "daß der
Staat nicht nur als Schutzmacht, sondern auch als Wohlfahrts- und Glücks-
bringer durch wohlgeordnete ’Policey’ aufgefaßt sein sollte" (Conze 1984:
846). Die Prominenz des Sicherheitsbegriffs für die Diskurse über Staatsauf-
gaben bedeutet somit für die hier in Frage stehende Epoche eine retrospekti-
ve Selektion. Erst allmählich kristallisierte sich im Begriff der ’öffentlichen
Sicherheit’ die Vorstellung eines spezifischen Staatszwecks heraus, der von
den Wohlfahrtszwecken analytisch getrennt und in der Folge gegen sie aus-
gespielt wurde. ’Öffentliche Sicherheit’ beinhaltet dabei sowohl die äußere
und innere Sicherheit des staatlichen Schutzes von Leben und Eigentum als
auch die staatliche Gewährleistung der Rechtsordnung und der daraus abzu-
leitenden privaten Rechte. Die Idee der öffentlichen Sicherheit beinhaltet
somit einen zwischen Menschen herzustellenden Zustand gegenseitiger Ver-
läßlichkeit, in dem die mit der menschlich ’Freiheit’ gegebene "double contin-
gency of the process of interaction" (T. Parsons) aufgehoben oder zumindest
auf weite Strecken berechenbar gemacht, d.h. bestimmt wird (vgl. Kaufmann
1973: 56). Die spezifische hier in Frage stehende Leistung des Staates bezieht
sich somit auf die Herstellung und Gewährleistung einer Ordnung der ’bür-
gerlichen Gesellschaft’, welche ihrerseits auf den Prinzipien privater Rechte und
individueller Handlungsmöglichkeiten beruht. Unter obrigkeitsstaatlichen
Bedingungen galt diese Gewährleistung privater Rechte allerdings erst gegen-
über anderen Privaten, nicht gegenüber dem Staate selbst. Eben dieses Pro-
blem führte zu einer grundlegenden Änderung des Diskurses über Staatsauf-
gaben.

2. Rechtsstaat

In dem Maße, als sich der Obrigkeitsstaat - und hierunter sind nicht nur
die Varianten des europäischen Absolutismus, sondern ebenso die republika-
nischen Regimente der Niederlande und der Schweiz zu verstehen - konsoli-



12 MPIFG Discussion Paper 91/5

diert und die Gewährleistung der sich entfaltenden Verkehrswirtschaft über-
nommen hatte, wurden seine Sicherheitszwecke selbstverständlich, seine
Wohlfahrtszwecke aber fraglich. Ausgelöst wurde diese Umorientierung
durch den institutionellen Erfolg der konstitutionellen politischen Theorie
in der amerikanischen Verfassung. Die konstitutionelle Theorie hatte ihren
Ursprung in England, wo die frühzeitige Begrenzung königlicher Herrschaft
die Entstehung eines absolutistischen Staatsverständnisses verhinderte und
statt dessen der Vorstellung individueller Freiheits- und Widerstandsrechte
zum Durchbruch verhalf.

Die Weichen zum neuen Staatsdiskurs wurden im deutschen Sprachraum
durch Kant gestellt: "Der Satz: Salus publica suprema civitatis lex est, bleibt
in seinem unverminderten Wert und Ansehen; aber das öffentliche Heil,
welches zuerst in Betrachtung zu ziehen steht, ist gerade diejenige gesetzli-
che Verfassung, die jedem seine Freiheit durch Gesetze sichert; wobei es ihm
unbenommen bleibt, seine Glückseligkeit auf jedem Wege, welcher ihm der
beste dünkt, zu suchen, wenn er nur nicht jener allgemeinen gesetzmäßigen
Freiheit, mithin dem Rechte anderer Mituntertanen Abbruch tut." (1968/1793:
154 f.) Genauer formulierte das Problem der Staatsaufgaben etwa gleichzeitig
Wilhelm von Humboldt in seiner Schrift mit dem bezeichnenden Titel "Ideen
zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen."
(1982/1792) Er trennt nicht nur Sicherheit und Wohlfahrtszwecke (und lehnt
letztere ab), sondern er schränkt auch Sicherheit "als der eigentliche Gegen-
stand der Wirksamkeit des Staats" ein auf "die Gewißheit der gesetzmäßigen
Freiheit" (v. Humboldt 1982/1792: 115, 118) bzw. auf den Schutz der priva-
ten Rechte.

In dieser konsequentesten liberalen Theorie der Staatsbegrenzung bleibt aller-
dings das Problem der strukturellen Eigenarten und Grenzen von ’Staat’
und ’bürgerlicher Gesellschaft’ merkwürdig unterbelichtet, obwohl sie doch
der Legitimation dieser strukturellen Differenz dient. Die Staatstätigkeit wird
lediglich unter dem Gesichtspunkt der Staatseinkünfte, nicht jedoch demjeni-
gen der Staatsorganisation thematisiert. Da sich die praktisch wahrgenomme-
nen Staatsaufgaben zumal in Deutschland entgegen den Postulaten des libe-
ralen Staatsdenkens nur im Wirtschaftsbereich wesentlich reduzierten, im
übrigen jedoch der Ausbau der Staatsverwaltung sich im 19. Jahrhundert
unvermindert fortsetzte, stellte sich mit wachsender Dringlichkeit das Pro-
blem der Kontrolle staatlicher Macht. Es wurde auf der Basis der konstitutio-
nellen Idee ansatzweise durch die Trennung und wechselseitige Kontrolle
staatlicher Teilgewalten gelöst, doch konnte dieses System sich wechselseitig
begrenzender Gewalten nur in dem Maße wirksam werden, als alle Staats-
tätigkeit an das Recht gebunden und einer richterlichen Nachprüfbarkeit
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untergeordnet wurde. Der im ,Polizeistaat’ herrschende Grundsatz "Regie-
rungssachen sind keine Justizsachen" mußte beseitigt und durch die Vorstel-
lung judiziablen öffentlichen Rechts ersetzt werden (vgl. Grimm 1987b). Die
Trennung von öffentlichem Recht und Privatrecht, welche für die kontinen-
taleuropäische Staatstradition im Unterschied zur angelsächsischen Tradition
des ’government’ so charakteristisch ist (vgl. Dyson 1980), stellt die institu-
tionelle Verkörperung der begrifflichen Differenzierung von ’Staat’ und ’bür-
gerlicher Gesellschaft’ dar, welche nunmehr als Prämisse in alle weiteren
Diskurse über ’Staatsaufgaben’ eingeht.

Die Selbstbegrenzung des Staates dient gleichzeitig seiner Verselbständigung.
Sie wird ermöglicht durch die reflexive Positivierung des Rechts, d.h. die
rechtliche Regelung seiner Änderbarkeit, sowie durch den Gedanken der
Rechtsstaatlichkeit, d.h. (neben der Gewährleistung der Privatrechtsordnung)
die Bindung aller staatlichen Handlungen an das (öffentliche) Recht. Wenn
wir das Neuartige dieser Staatsentwicklung hervorheben wollen, so bezieht
es sich auf die Verrechtlichung aller staatlichen Vorgänge und deren Gewährlei-
stung. Hierauf bezieht sich die Idee der Rechtssicherheit als "das gewährleiste-
te Vertrauen in das Bestehen des Rechts und in seine unparteiische und
gerechte Handhabung." (Scholz 1955: 3)

Die Aufgabe des Staates besteht den liberalen Diskursen zufolge darin, die
Freiheit und Berechenbarkeit der bürgerlichen Verkehrsbeziehungen zu ge-
währleisten und eben dadurch den gesellschaftlichen Fortschritt zu ermögli-
chen. Dagegen soll sich der Staat aller Sorge um das Glück und Wohlerge-
hen der Bürger enthalten, da diese, sofern nur ihre Rechte gewährleistet
bleiben, hierfür am besten selbst sorgen können. Dieser für das voraufkläreri-
sche Denken noch undenkbare Gedanke setzt den Glauben in die Möglich-
keiten und die koordinative Leistungsfähigkeit alternativer, nicht-staatlicher
Ordnungsmodelle voraus, wie er zuerst in der Denkfigur der "unsichtbaren
Hand" von Adam Smith entwickelt wurde (vgl. Kittsteiner 1984). Denn daß
das Zusammenwirken der Individuen ohne staatliche Vermittlung zu produk-
tiven, für alle Beteiligten und möglicherweise sogar für unbeteiligte Dritte
nützlichen Lösungen führen könne, ist für das durch Angst geprägte früh-
neuzeitliche Menschenbild der ’gefallenen Natur’ (vgl. Delumeau 1985) un-
verständlich. Erst die zivilisierende Wirkung der Interessen konnte im Ver-
bund mit der staatlichen Pazifizierung der Räume ein neues Lebensgefühl
entstehen lassen (vgl. Elias 1976; Hirschman 1980).

Die Vorstellung, daß das Geflecht der privaten Interessen - von unsichtbarer
Hand gesteuert - der menschlichen Wohlfahrt dienlicher sei als staatliche
Vorsorge, wird von Hegel als ’bürgerliche Gesellschaft’ im Unterschied zu
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Staat und Familie auf den Begriff gebracht (1968/1821: § 157). Die liberale
Staatstheorie nimmt nicht nur diese Unterscheidung auf, sondern postuliert
eine Trennung der Sphären von Staat und Gesellschaft, die nicht nur im
Postulat der Wirtschaftsfreiheit, sondern auch demjenigen der Trennung von
Staat und Kirche zum Ausdruck kommt, während die von Hegel mit reflek-
tierte Familie unberücksichtigt bleibt. Der historischen Wirkmächtigkeit
dieses Gedankens hat die soziologische Gesellschaftstheorie in Theoremen
der strukturellen Verselbständigung und funktionalen Spezialisierung von
gesellschaftlichen Teilsystemen Rechnung getragen.

3. Sozialstaat

Die Eigendynamik der von staatlicher Vormundschaft mehr oder weniger
befreiten bürgerlichen Gesellschaft setzte im Verein mit dem Fortschritts- und
Vernunftglauben der Epoche noch nie dagewesene Energien frei. Diese führ-
ten allerdings nicht von sich aus - wie Adam Smith angenommen hatte -
zu einer gleichzeitigen Besserstellung von Reichen und Armen, sondern zu

neuen Strukturen sozialer Ungleichheit, die sich im wesentlichen am Besitz
oder Nicht-Besitz von Produktionsmitteln festmachten. Deutsche Beobachter
der vorauseilenden englischen und französischen Entwicklung diagnostizier-
ten schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts den nicht nur vorübergehen-
den, sondern strukturell angelegten Charakter der bestehenden Formen von
Ausbeutung und Armut und entlarvten damit die liberale Vision einer her-
aufkommenden Gesellschaft bürgerlicher Eigentümer als Illusion. Während
Engels und Marx davon ausgingen, daß der Staat als Instrument der herr-
schenden Klassen durch Unterdrückung der aufbegehrenden Massen die
Ausbeutung auf die Spitze treiben und eben dadurch der Revolution den
Weg bereiten müsse, sah Lorenz von Stein trotz ähnlicher Diagnose des
Klassenantagonismus den Staat als eben jene Macht, die in der Lage sei, als
’sozialer Staat’ durch Einführung des allgemeinen Wahlrechts und die Schaf-
fung einer ’sozialen Verwaltung’ die Bedingung eines antagonistischen Klas-
seninteresses zu verändern und dadurch sowohl bei der besitzenden wie bei
der nicht-besitzenden Klasse die Einsicht in den teilweise komplementären
Charakter ihrer Interessen zu fördern (vgl. Böckenförde 1976c). Damit wurde
bereits früh ein Grundgedanke formuliert, der erst im Laufe des 20. Jahrhun-
derts zu einer Reformulierung des Staatsverständnisses führen sollte. Es ist
dies der Gedanke einer staatlich induzierten Sozialform, der - wenngleich
mit anderen Akzentsetzungen - auch in Frankreich (durch Sismondi) und
in England (durch Bentham und J.S. Mill) zuerst formuliert wurde.

Wie bereits erwähnt, hat sich das praktische Politik- bzw. Polizey-Verständnis
nie an die engen Grenzen gehalten, die ihm von der liberalen Staatstheorie
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gezogen wurden. So entstanden in den meisten europäischen Staaten Gesetze
und Maßnahmen, um die Folgeprobleme der Industrialisierung und Verstäd-
terung unter Kontrolle zu halten. Diese Folgeprobleme wurden jedoch zu-
nächst recht unterschiedlich formuliert, und dementsprechend unterschieden
sich auch die zeitlichen Prioritäten der sozialpolitischen Maßnahmen sowie
deren Implementation erheblich in den verschiedenen Staaten Europas (vgl.
Alber 1982; Ashford 1986; Kaufmann 1986: 71 ff.). Zumeist handelte es sich
zunächst um recht punktuelle Interventionen, die jedoch im Laufe der Zeit
an Intensität und Reichweite zunahmen und zur Entstehung spezialisierter
Fachverwaltungen und vielfach auch zu neuen Organisationsformen im
Grenzbereich von ’Staat’ und ’bürgerlicher Gesellschaft’ führten. Charakteri-
stische Organisationsformen dieser Art finden sich insbesondere im Bereich
der Maßnahmen der Einkommenssicherung bei Verlust von Arbeitsfähigkeit
oder Arbeitsmöglichkeit (soziale Sicherung), aber auch bei der Entwicklung
der Dienstleistungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens. Nach-
dem die Weltwirtschaftskrise die Fragilität ausschließlich marktgesteuerter
Versorgungsmodi offenkundig gemacht und die Alliierten in der Atlantik-
charta von 1941 sich auf eine wohlfahrtsstaatliche Verantwortung festgelegt
hatten, brachte die lange Periode wirtschaftlicher Prosperität nach dem Zwei-
ten Weltkrieg einen massiven Ausbau derartiger Einrichtungen in nahezu
allen Ländern Europas (vgl. Flora (Hrsg.) 1986 ff.).

Diese De-facto-Entwicklung wurde erst sehr allmählich dem staatstheoreti-
schen Verständnis erschlossen. Zwar bürgerte sich neben dem Begriff der
Sozialpolitik der schon 1876 von Adolph Wagner benutzte Begriff des ’Wohl-
fahrtsstaats’ in der politischen Sprache der Weimarer Republik ein, doch
fehlte es trotz der im wesentlichen auf den ’Klassenkompromiß’ des ’Stinnes-
Legien-Abkommens’ vom 15.11.1918 zurückgehenden sozialstaatlichen Pro-
grammatik der Weimarer Reichsverfassung an einer entsprechenden staats-
rechtlichen Durchdringung. Da die sozialen Grundrechte "dem Staat nicht
wie die klassischen Grundrechte Schranken zogen, sondern ihn zu sozialem
Handeln anhielten, erschienen sie nicht direkt anwendbar, sondern bedurften
gesetzgeberischer Vermittlung. Die Staatsrechtslehre war aber nicht bereit,
sie dann wenigstens als verfassungsrechtliche Zielvorgaben für die Gesetzge-
bung und Auslegungshilfen für die Gesetzesanwendung zu betrachten, son-
dern erklärte sie kurzerhand zu Nicht-Recht. Sie erschienen auf diese Weise
als bloße Absichtserklärungen, die in der Verfassung standen, ohne an deren
normativer Geltung zu partizipieren" (Grimm 1987a: 155). Auch nach dem
Zweiten Weltkrieg gewannen die Sozialstaatsklauseln des Grundgesetzes erst
allmählich verfassungsrechtliche Konturen (vgl. Forsthoff (Hrsg.) 1968; Häber-
le 1972), während nunmehr der Begriff des ’Wohlfahrtsstaats’ polemisch zur
Abgrenzung von den am Prinzip der Staatsbürgerversorgung orientierten
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englischen und skandinavischen ’welfare states’ verwendet wurde. Erst seit
etwa einem Jahrzehnt werden - nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt des
im Zuge der europäischen Einigung immer wichtiger werdenden internatio-
nalen Vergleichs - die Begriffe Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat weitgehend
synonym verwendet.

Die neuere verfassungsrechtliche Interpretation in der Bundesrepublik be-
zeichnet die Aufgabe der Sozialstaatlichkeit als Gewährleistung der "sozialen
Voraussetzungen der Realisierung grundrechtlicher Freiheit" (Böckenförde
1976b: 238) und sucht, durch Bezugnahme auf die Grundintention des libera-
len Staatsverständnisses, die zunächst in den Vordergrund gestellte Spannung
zwischen Sozial- und Rechtsstaatlichkeit zu überwinden. In Verbindung mit
weiteren Staatszielbestimmungen werden so die verfassungsmäßigen Kontu-
ren einer Gesellschaftsordnung konstruiert, woraus sich zwar keine konkreten
Rechtsansprüche und auch keine verbindlichen Aufträge an den Gesetzgeber,
aber doch Beurteilungsgesichtspunkte und Auslegungskriterien hinsichtlich
der Gesetzgebung ableiten lassen.

Die Ausformulierung der sozialstaatlichen Aufgaben erfolgte somit nicht auf
der Verfassungs-, sondern auf der Gesetzgebungsebene (vgl. Zacher 1980).
Und hier zeigen sich weiterhin charakteristische Unterschiede hinsichtlich
des Inhaltes und der Implementationsbedingungen der neuen Rechtsmaterie.
Zum einen führen sie zu einer Aufblähung und fortschreitenden Differenzie-
rung des Verwaltungsrechts, wobei die Unterscheidung von Eingriffs- und
Leistungsverwaltung Bedeutung gewinnt. Diese orientiert sich an der ideal-
typischen Gegenüberstellung von Rechts- und Sozialstaatlichkeit und repro-
duziert sie auf verwaltungsrechtlicher Ebene. Idealtypisch lassen sich Eingrif-
fe, die ihre Grenzen an privaten Rechten finden, unterscheiden von gewäh-
renden Formen staatlichen Handelns. Aber diese Unterscheidung deckt sich
nicht mit derjenigen von Ordnungsgewährleistung und Sozialgestaltung, da
beispielsweise die Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen oder die Ge-
werbeaufsicht durchaus der Eingriffsverwaltung zuzurechnen sind. Zudem
stellen natürlich auch Leistungsgewährungen - beispielsweise Subventionen
oder das Angebot von Kindergärten - Interventionen in gesellschaftliche
Zusammenhänge (hier der Wirtschaft bzw. der Familie) dar, wie zuerst die
nationalökonomische Analyse des Interventionismus (vgl. Küng 1956) ver-
deutlicht hat.

Die entscheidende Differenz zwischen der älteren Auffassung von Rechts-
staatlichkeit und der neueren einer sozialen Rechtsstaatlichkeit bezieht sich
auf das Verhältnis von Staat und den übrigen Lebensbereichen, der soge-
nannten ’Gesellschaft’. Der Staat kann nun nicht mehr als bloßer Garant
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einer grundsätzlich privatrechtlich geordneten und insoweit von ihm getrenn-
ten ’Gesellschaft’ fungieren, sondern seine Maßnahmen sind ihrem Sinn nach
auf die Beeinflussung der gesellschaftlichen Verhältnisse gerichtet, allerdings
nicht mehr in dem umfassenden Sinne, den der alte Obrigkeitsstaat bean-
spruchte. Die strukturelle Verselbständigung der gesellschaftlichen Teilbe-
reiche und die grundsätzlich unabhängige Rechtsstellung der in ihrem Kon-
text handelnden individuellen und kollektiven Akteure wird anerkannt, doch
wird versucht, unerwünschte Folgen der daraus resultierenden Eigendynamik
zu korrigieren oder zu kompensieren. Derartige unerwünschte Folgen werden
als soziale und/oder politische Probleme thematisiert, also in einer bestimm-
ten Weise gedeutet, um die Staatsmacht zu ihrer Lösung in Bewegung zu
setzen. Dabei werden die Folgen typischerweise an bestimmten, als benach-
teiligt oder sozial schwach definierten Bevölkerungsgruppen festgemacht, zu
deren Gunsten der Staat im Namen der von ihm repräsentierten Gerechtig-
keit tätig werden soll. Allerdings findet solche Staatstätigkeit - dem wirt-
schaftspolitischen Konzept der ’sozialen’ Marktwirtschaft zufolge - an den
Bedingungen des funktionsfähigen Wettbewerbs ihre Grenzen (vgl. Blum
1980).

Aus gesellschaftstheoretischer Sicht läßt sich ein zentrales Folgeproblem der
zunächst mit dem Begriff der Industrialisierung, heute zumeist mit dem
Begriff der Modernisierung angesprochenen gesellschaftlichen Veränderungen
für die Lebensbedingungen der Individuen mit dem Begriff der Inklusion
ansprechen (vgl. Parsons 1972: 32 ff.; Luhmann 1981). Damit ist der Umstand
gemeint, daß im Zuge der strukturellen Ausdifferenzierung funktional spezia-
lisierter Handlungssysteme die alten Sorgeverbände sich aufgelöst haben, die
den Individuen auf wenngleich bescheidenem und je nach sozialem Stand
unterschiedlichem Niveau dennoch die Befriedigung der wesentlichen Bedürf-
nisse sicherten und insbesondere die ganze Lebenssituation des Individuums
im Blick hatten. Mit dem Umbau der Gesellschaft auf funktional spezialisier-
te Strukturen gerät in den sozialen Zusammenhängen eben diese Ganzheit
der Lebenssituation der Individuen aus dem Blick, so daß es nunmehr dem
Individuum selbst obliegt, durch Beteiligung an sehr unterschiedlichen Sy-
stemzusammenhängen sich das für es Lebensnotwendige und Lebensdienli-
che zu beschaffen. Solche soziale Teilhabemöglichkeit für jedermann sicherzu-
stellen wird mehr und mehr die Aufgabe wohlfahrtsstaatlicher Politik, die
sich dazu insbesondere des Instruments der Definition sozialer Rechte be-
dient. Dieser Gedanke lag ursprünglich auch der Forderung nach sozialer
Sicherheit zugrunde, bis dieser Begriff im Fortgang der Sozialpolitik auf die
Teildimension der Einkommenssicherung reduziert wurde (vgl. Kaufmann
1973, bes. 92 ff., 169 ff., 208 ff.).
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Die Legitimation für sozialgestaltende Eingriffe liegt somit nicht in einem
allgemeinen Ordnungsinteresse, sondern in den spezifischen Wirkungen, die
von ihnen erwartet werden. Zwar kann im politischen Prozeß über diese
Wirkung selbst nicht entschieden werden, die Wirksamkeit oder Unwirksam-
keit von Maßnahmen sowie deren oft unvorhergesehenen Nebenwirkungen
erweisen sich erst später im Prozeß der Implementation und deren Folgen.
Und nicht selten scheinen politische Maßnahmen sogar mit der Vermutung
(oder von interessierter Seite sogar in der Hoffnung) auf ihre Unwirksamkeit
beschlossen zu werden, um zumindest den Anschein politischer Problembe-
kämpfung zu erwecken (vgl. Edelman 1976). Dennoch kommen politische
Diskurse, welche sozialgestaltende Maßnahmen des Staates fordern, nicht
umhin, die Probleme zu benennen, für die Abhilfe gefordert wird, um die
Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen zu behaupten. Die Forderung
an den Staat zum Eingreifen kann hier im Regelfall nicht mit Rechtsverlet-
zungen begründet werden, sondern sie bedarf der Behauptung einer spezifischen
Leistungsfähigkeit des Staates zur Änderung bestimmter Zustände oder zur Lösung
bestimmter sozialer Probleme. Häufig bleibt diese Behauptung allerdings dem
Diskurs implizit: Das politische Argument beschränkt sich auf die Dramati-
sierung des Problems und den Appell an die Verantwortlichkeit des Staates,
der umso plausibler erscheint, je stärker Staatsorgane mit Bezug auf
bestimmte Probleme bereits tätig geworden sind. Dennoch bleibt auch hier
die erstrebenswerte Wirkung - häufig als ’Ziel einer Maßnahme’ bezeichnet -
der rationale Kern des Arguments.

Es bedarf allerdings in der Regel eines erheblichen Problemdrucks, um staatli-
che Instanzen zu neuen Eingriffen zu veranlassen, die ja in allen gravieren-
den Fällen umständliche Verfahren der Rechtssetzung und - soweit die Ein-
griffe oder Leistungen umstritten sind - zusätzliche judizielle Kontrollen
auslösen. Nicht nur die Knappheit staatlicher Mittel, sondern auch die
Knappheit der für politische Prozesse benötigten Zeit und Aufmerksamkeit
schränken das Interventionspotential des Staates ein und üben einen Zwang
zur politischen Prioritätenbildung aus, die sich weniger nach Sachgesichts-
punkten denn nach Interessenlagen und politischem Einfluß vollzieht. Nur
unter dem Druck der anwachsenden Arbeiterbewegung hat sich in Europa
die Sozialpolitik entwickelt und dadurch den Kapitalismus transformiert.
Dies geschah allerdings nicht allein durch diesen Druck und die damit ver-
bundene Änderung der Interessen der Herrschenden, sondern gleichzeitig
im Kontext der Ideen von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit, deren geistiger
Hintergrund - Christentum und Aufklärung - herrschende Klassen und sozia-
le Bewegungen verband (Heimann 1980/1929).
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Die nunmehr als grundsätzlich legitim geltende ’Einmischung’ des Staates
in die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert das Verhältnis von Staat und
Gesellschaft sowohl auf der Seite des Policy-Input wie des Policy-Output.
Da sozialgestaltende Staatseingriffe notwendigerweise auf konstituierte Inter-
essenlagen treffen, entsteht bei den davon virtuell Betroffenen ein politisches
Interesse, auf die staatlichen Willensbildungsprozesse und Entscheidungen
Einfluß zu nehmen. Deshalb formieren sich Akteure mit ähnlichen Interessen
zu Verbänden, welche auf verschiedenen Wegen um politischen Einfluß rin-
gen (vgl. Ritter 1988). Dadurch wird die idealtypische Trennung von Staat
und Gesellschaft durchbrochen; gesellschaftliche Kräfte suchen unmittelbar
Einfluß nicht nur auf das Parlament, sondern auch auf die Staatsadministra-
tionen zu gewinnen.

Aber auch auf der Seite staatlichen Handelns wird die Grenze zwischen
’Staat’ und ’Gesellschaft’ verwischt: Bei der Beeinflussung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse bedient sich der Staat in zunehmendem Maße nicht-staatli-
cher Akteure, sei es durch die Schaffung öffentlich-rechtlicher oder selbst
privatrechtlicher Einrichtungen (Schuppert 1981; Hood 1986), sei es durch
Ermächtigung und Verpflichtung sowie Subventionierung genuin ’gesell-
schaftlicher’ Akteure wie Unternehmungen oder Verbände. Schließlich ergibt
sich auch auf der Ebene der Leistungserbringung eine Änderung des klassi-
schen Staatscharakters: "Die Mittel, deren sich der Staat dabei bedient, sind
solche der Steuerpolitik, Haushaltspolitik, Geldpolitik und Zuteilungspolitik.
Sie treffen die einzelnen meist nicht unmittelbar mit Gebot oder Verbot,
sondern indirekt, durch Anreize, Erleichterungen, vermehrte oder geminderte
Zuteilung; sie entziehen sich daher nahezu ganz der rechtsstaatlichen Form-
typik und Kontrolle." (Böckenförde 1976a: 425 f.)

Die Unterscheidung von ’Staat’ und ’Gesellschaft’ wird dadurch zu einem
allzu schlichten Denkmodell, ohne daß allerdings die damit gemeinte Diffe-
renz grundsätzlich aufgehoben würde (vgl. III.).

4. Steuerungsstaat

Obwohl die staatstheoretische Verarbeitung der wohlfahrtsstaatlichen Ent-
wicklung noch keineswegs an ihr Ende gelangt ist, scheint sich in jüngster
Zeit der Diskurs über Staatsaufgaben auf neue Fragen und Problemstellun-
gen zu verschieben. Es ist immer leichter, das geschichtlich bereits Ausge-
formte zu beschreiben und eindeutig zu bezeichnen, als das Werdende. Den-
noch scheint es heuristisch fruchtbar, eine vierte Phase der Diskurse über
Staatsaufgaben zu postulieren und ihre Charakteristika zu beschreiben zu
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versuchen. Dadurch kann nicht nur das Neuartige der jüngsten Diskussionen,
sondern auch das davon abzuhebende Charakteristische der vorangehenden
Phasen noch verdeutlicht werden.

Die neuen Trends politischer Anforderungen an die Staatstätigkeit lassen sich
wie folgt skizzieren:2

1. Offenkundig werden neue Staatsaufgaben im Bereich des Schutzes natürli-
cher Ressourcen formuliert. Nicht der ’Umweltschutz’ ist neu, die Stadtas-
sanierungspolitik der frühen Neuzeit lag durchaus auf dieser Linie.
Aber das Konzept der Umwelt hat sich gewandelt, es ist international,
ja tendenziell global geworden, insbesondere im Hinblick auf mögliche
Klimakatastrophen. Nicht mehr die durch Umweltverschmutzung gefähr-
deten Individuen oder sozialen Gruppen stehen im Vordergrund des
Interesses, sondern ’die gefährdete Natur’, welche in der Form von
durch menschliche Handlungen gefährdeten ökologischen Systemen vor-
gestellt wird. Dem Staat wird in diesem Zusammenhang zugemutet,
das Verhalten von Individuen und Wirtschaftsorganisationen so zu beein-
flussen, daß der notwendige Schutz der Umwelt und die Existenzgrund-
lagen zukünftiger Generationen gewährleistet werden.

2. Zunehmend verschieben sich sozialpolitische, aber auch kriminalpolitische
und wirtschaftspolitische Ansprüche aus dem Bereich des kontrollieren-
den, korrigierenden und kompensierenden Eingreifens in denjenigen des
präventiven Eingreifens. Dem Staat wird die Fähigkeit zugesprochen - oder
abgefordert - durch seine Maßnahmen nicht nur Schaden abzuwehren
oder seine Folgen zu beseitigen, sondern der Entstehung von Schäden
durch die Intervention im Bereich der Gefahrenquellen oder -ursachen
vorzubeugen (vgl. Grimm 1986). Dies äußert sich im Bereich der Sozial-
politik z.B. durch die wachsende Bedeutung qualifizierender, beratender
oder präventiver sozialer Dienstleistungen sowie überhaupt durch eine
Gewichtsverlagerung von den Geldtransfers zu den als gestaltungswirk-
samer angesehenen Realtransfers. Im Bereich der Verbrechensbekämpfung
wird präventives Eingreifen zur Verbrechensverhinderung zunehmend
als Königsweg gepriesen. Und im Bereich der Wirtschaftspolitik tritt an
die Stelle der Forderung nach einer die Eigendynamik der Konjunkturen

2 Die nachfolgende Charakterisierung faßt Überlegungen zusammen, die im
Rahmen der Forschungsgruppe ’Staatsaufgaben’ des Zentrums für interdiszi-
plinäre Forschung der Universität Bielefeld gemeinsam erarbeitet wurden. Vgl.
insbesondere die Beiträge von G. Kirchgässner, H. Kitschelt, U. Preuß, G.F.
Schuppert, H. Willke und A. Windhoff-Héritier in Grimm (Hrsg.) (1991).
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korrigierenden Globalsteuerung die Forderung nach vorausschauender
Wirtschaftsförderungs- und Technologiepolitik.

3. Weniger in der politischen Praxis als in den rechts- und staatstheoreti-
schen Diskursen werden neue Formen staatlichen Handelns erörtert und
zum Teil gefordert. Den Ausgangspunkt bilden dabei Diagnosen über
unerwünschte Nebenfolgen oder auch mangelnde Effektivität herkömmli-
cher, insbesondere hoheitlicher Formen staatlichen Handelns für die Lö-
sung aktueller politischer Probleme. Diagnostiziert wird ein ’Steue-
rungsdefizit’ des Staates, das allerdings unterschiedlich eingeschätzt wird.
Während Staatsrechtler überwiegend die Erosion der hoheitlichen Stel-
lung des Staates und seine wachsende Abhängigkeit von der Koopera-
tionswilligkeit gesellschaftlicher Akteure beklagen und das zunehmende
Leerlaufen rechtsstaatlicher Kontrollformen vor den neuen Staatsaufgaben
befürchten (vgl. Böckenförde 1976d; Grimm 1986), neigen Sozialwissen-
schaftler dazu, problematische Nebenwirkungen, hoheitliche Formen
staatlicher Steuerung und neue, nicht-hoheitliche Steuerungsmöglichkeiten
des Staates aufzuzeigen (vgl. Kaufmann 1982; Mayntz (Hrsg.) 1983; Will-
ke 1983; Dahme/ Grunow 1983; Glagow (Hrsg.) 1984; Kaufmann/ Majo-
ne/ Ostrom (Hrsg.) 1986; Teubner 1989).

4. Souveränitätsverluste des Staates werden nicht nur mit Bezug auf seine
innere, gesellschaftliche Umwelt diagnostiziert, sondern auch im Hinblick
auf den Charakter der internationalen Beziehungen. Zwar bleiben Staaten
nach wie vor die entscheidenden völkerrechtlichen Subjekte, aber sie sind
dies nicht mehr unter der Prämisse von Autarkie, sondern mehr und
mehr unter der Prämisse des Eingebundenseins in internationale und
zum Teil supranationale Zusammenhänge. Die gesellschaftlichen Zusam-
menhänge überschreiten in wachsender Intensität die nationalstaatlichen
Grenzen, die Interdependenz zwischen den Staaten wächst und tendiert
zur Weltvergesellschaftung (vgl. Luhmann 1975; Bornschier 1980; Heintz
1982; Bornschier/ Lengyel (Hrsg.) 1990). Es sind also nicht bloß die mehr
oder weniger freiwillig eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen,
sondern durchaus unfreiwillige Abhängigkeiten von weltweiten Entwick-
lungen wie z.B. der Weltkonjunktur, dem Ölpreis oder der Technologie-
politik bestimmter Drittländer, welche sich - vermittelt über die Entwick-
lung von Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung - auch direkt auf
die Staatsaufgaben und die Staatshaushalte auswirken. Diese Zusammen-
hänge sind zwar nicht grundsätzlich neu, aber sie scheinen sich fort-
schreitend zu intensivieren, und sie sind erst in jüngster Zeit bewußt-
seinsbestimmend geworden. Dies veranlaßt manche Staaten oder auch
supranationale Zusammenschlüsse wie die EG zu einem ’neuen Merkan-
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tilismus’, indem durch gezielte staatliche Vorgaben der Wirtschafts- und
Technologieförderung die internationale Wettbewerbsstellung zu verbes-
sern gesucht wird (vgl. Willke 1988; Willke 1991).

Zwischen diesen Entwicklungstendenzen sind Zusammenhänge zu vermuten.
Die neuen Staatsaufgaben lassen sich nämlich gerade dadurch charakteri-
sieren, daß sie besonders deutlich die Inadäquanz oder zumindest Ergän-
zungsbedürftigkeit des herkömmlichen Verständnisses vom staatlichen Han-
deln aufweisen. Symptomatisch scheint hierbei die Begriffsverschiebung von
’Intervention’ zu ’Steuerung’: Nicht mehr bloß mehr oder weniger punktuelle
oder lokale Interventionen des Staates zur Korrektur von Rechtsverletzungen,
zur Gefahrenabwehr oder zur Besserstellung bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen werden gefordert, sondern ein systembeeinflussendes Handeln, welches
somit nicht mehr unmittelbar bei der Sanktionierung des Handelns einzelner
Akteure, sondern bei ihren Handlungsprämissen ansetzt.

Zum Verständnis dieser Problemverschiebung muß weniger auf staatstheore-
tische denn auf gesellschaftstheoretische Einsichten rekurriert werden. Was
die älteren Staatswissenschaften schlicht als ’Gesellschaft’ (nämlich: nicht-
Staat!) bezeichneten, stellt sich heute zunehmend nicht mehr nur der Soziolo-
gie, sondern auch dem öffentlichen Bewußtsein als ein institutionell vielfältig
gegliederter, überwiegend hoch organisierter und aus systemtheoretischer
Perspektive besser verständlicher Raum sozialer Beziehungen oder Kommuni-
kationen dar. Die in den älteren Theorien (mit Ausnahme der Markttheorie!)
lediglich implizite Annahme emergenter Ordnungen auch im nicht-staatlichen
Bereich (Smiths ’Unsichtbare Hand’) wird nunmehr reflexiv verarbeitet. Eben
deshalb wird nun dem Staat zugemutet, seine Einflußnahmen auf die durch
seine Rechtsordnung mitkonstituierten sozialen Verhältnisse als Systemsteue-
rung und nicht als bloße Intervention zu konzipieren. Denn da alle Akteure
in sozialen Systemen unter den Prämissen dieser Systeme handeln, können
punktuelle Interventionen ’von außen’ im Regelfalle nur durch derartige
Systemeigenschaften ’gebrochen’ wirksam werden. Das gilt insbesondere
angesichts des Umstandes, daß die Adressaten staatlicher Steuerungsleistun-
gen zunehmend kollektive, also organisierte Akteure sind, die ihre Existenz-
möglichkeit der staatlichen Rechtsordnung verdanken. Sie stehen unter spezi-
fischen organisationsinternen und institutionellen Restriktionen, welche ihre
Leistungen grundsätzlich als berechenbarer erscheinen lassen als diejenigen
von Individuen (vgl. Mayntz u.a. 1988).

Das Neuartige der Zumutung an die Art der staatlichen Aufgabenerfüllung
besteht also darin, daß diese nicht einfach und allein von der ihr durch das
traditionelle Staatsverständnis zugesprochenen hoheitlichen Position in die
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’gesellschaftlichen’ Verhältnisse interveniert, sondern die spezifischen Eigenarten
des jeweiligen Interventionsfeldes und die Interessen der betroffenen Akteure als
notwendige Wirkungsbedingungen der eigenen Intervention reflektiert. Da hoheitli-
ches Handeln auf der Basis von Geboten und Verboten notwendigerweise
durch eine hohe Inflexibilität charakterisiert ist und daher zu Abwehr- und
Vermeidungsstrategien unliebsam betroffener Akteure besonders einlädt, da
also regulative Politik in bestimmten Gegenstandsbereichen wie den sozialen
Diensten, dem Umweltschutz oder der Wirtschaftsförderung häufig kontra-
produktive Wirkungen zeitigt, werden dem Staat ’weichere’ Strategien, wie
Anreizprogramme, Überzeugungsprogramme (vgl. Mayntz (Hrsg.) 1983), die
Konstituierung von Verhandlungssystemen, ’prozedurales’ bzw. ’reflexives
Recht’ oder ’Kontextsteuerung’ (vgl. Teubner/ Willke 1984) empfohlen.

Diese Beschreibung der neuen Diskurslage macht allerdings noch nicht recht
deutlich, wodurch der Themenwandel bedingt ist. Man kann ihn historisch
um die Mitte der 70er Jahre datieren, als durch den ersten "Bericht des Club
of Rome zur Lage der Menschheit" (Meadows u.a. 1972) sowie die anschlie-
ßende ’Ölkrise’ erstmals die globale Verflechtung moderner Staaten und ihrer
Bewohner auf breiter Ebene bewußtseinsfähig wurde. Die anschließende
wirtschaftliche Rezession brachte zudem die fiskalischen Grenzen wohlfahrts-
staatlicher Politik ins politische Bewußtsein, und etwa gleichzeitig wurden
auch andere Grenzen staatlicher Problemlösungsfähigkeit als ’Krise’ themati-
siert. Nachdem jedoch die meisten westlichen Staaten die offenkundigen
Defizite ihrer Leistungsfähigkeit mit bemerkenswerter Robustheit überstanden
haben, ist die sozialwissenschaftliche Krisenrhetorik bald durch komplexere
Theorien der sozialen Zusammenhänge obsolet geworden.

Dennoch hat sich das öffentliche Unbehagen nicht beruhigt. Im Begriff des
’Risikos’ oder gar der ’Risikogesellschaft’ (Beck 1986) werden Eigenschaften
moderner Sozialzusammenhänge thematisiert, welche deren Eigendynamik
als Selbst- und Fremdgefährdung hervorheben, und eben hiergegen wird
"Risikovorsorge als Staatsaufgabe" (so Preuß in Grimm (Hrsg.) 1991) gefor-
dert.

Vorsorgende Gefahrenabwehr - also Prävention - ist, wie Preuß zeigt, ebenso
wenig eine prinzipiell neue Zumutung an die Staatstätigkeit wie der erwähn-
te Umweltschutz. Insofern würde die Bezeichnung der geforderten neuen
Staatsqualität als ’Präventionsstaatlichkeit’ am Problem vorbeigehen. Der Kern
des Problems liegt nämlich darin, daß Prävention mit Bezug auf bestimmte
Risiken unmöglich ist, weil wir für bestimmte, als durchaus real anzusehende
Gefahren über keine ausreichenden Erklärungsmodelle verfügen. "Globaleffek-
te und Überraschungseffekte lassen sich, wenn man realistisch bleiben will,
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schwer auf Einzelentscheidungen zurechnen. ... mag der Entscheider so gut
kalkulieren wie er will: man kann wissen (und er kann wissen), daß sich
beim Zusammenwirken vieler Entscheidungen deren Gesamteffekte und de-
ren überraschende Koinzidenzen jeder Prognose entziehen." (Luhmann 1990:
41). Diese beunruhigende Perspektive, daß die "Erzeugung unvorhersehbarer
[scil. möglicherweise weitreichende Schäden verursachender] Ereignisse als
eine systematische Eigenschaft der gesellschaftlichen Entwicklung" (Preuß)
anzusehen ist, führt insofern mit guten Gründen zu Anforderungen an den
modernen Staat, als ein kollektiver Verzicht auf das Eingehen bestimmter
Risiken mit unabsehbaren Folgen nur durch kollektiv bindende Entscheidun-
gen erfolgen kann.

Die neuartige Zumutung, welche aus dieser Problemlage an den Staat er-
wächst, bezieht sich somit nicht mehr nur auf die Verantwortung für die
Einhaltung des Rechts (wie im Diskurs der Rechtsstaatlichkeit) oder für die
Gewährleistung individualisierbarer Wohlfahrt der Bürger (wie im Diskurs
der Sozialstaatlichkeit), sondern auf die Verantwortung für die Gewährleistung
des unschädlichen Zusammenspiels der Eigendynamik verschiedener sozialer Systeme.
Dem Staat wird also eine Steuerungsleistung für diese Systeme in der Weise
zugemutet, daß zwar nicht deren als notwendig erachtete Selbststeuerungs-
fähigkeit in Frage gestellt wird, aber die externen Folgen ihrer Eigendynamik
in Grenzen gehalten werden. Ich schlage daher zur Kennzeichnung dieses
Diskurses über Staatsaufgaben den Begriff des ’Steuerungsstaates’ vor.3

Als Steuerungsaufgaben lassen sich solche Erwartungen an die Staatstätigkeit
bezeichnen, welche das Verhältnis von Staat und den sonstigen gesellschaftli-
chen Funktionsbereichen nicht mehr als ein Gegebenes, sondern als ein refle-
xiv stets erneut durch politische Entscheidung zu Gestaltendes thematisieren.
Praktischer Ausdruck dieser staatlichen Gestaltungsmacht ist der öffentliche
Sektor als strukturell differenziertes Ergebnis staatlicher Einzelpolitiken wie
z.B. der Gesundheits-, Bildungs-, Wissenschafts- oder Technologiepolitik. Eine

3 Die Bezeichnung ’Steuerungsstaat’ stieß anläßlich der Präsentation dieser
Überlegungen im MPI für Gesellschaftsforschung auf Bedenken. In der Tat
liegt die Pointe des neuen Staatsdiskurses ja in der Einsicht, daß die Steue-
rungsmöglichkeiten des Staates im engeren Sinne einer Durchsetzbarkeit po-
litischer Intentionen viel beschränkter sind als die ’hoheitliche’ Staatsauffas-
sung annahm. Faßt man den Steuerungsbegriff jedoch breiter im Sinne der
Herstellung von institutionellen Bedingungen der Handlungskoordination, so
erscheint die Bezeichnung durchaus angemessen. Mangels einer besseren Er-
satzbezeichnung und angesichts des Umstandes, daß die Debatte um die neuen
Staatsaufgaben sich vorzugsweise der aus der Kybernetik herkommenden Steue-
rungsmetapher bedient, belasse ich es bei dieser Bezeichnung, wenngleich der
kybernetische Begriff der ’Regelung’ den anvisierten Sachverhalten näherkommt.
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Vielzahl nicht-staatlicher Akteure wirken hier unter der Prämisse staatlich
gesetzten Organisations- und Verfahrensrechts sowie z.T. staatlich geregelter
Finanzierung zusammen, um bestimmte Zwecke zu verfolgen. Inhalt und
Legitimation dieser sektoralen Politik gehen nicht ausschließlich vom Staat
aus, sondern entstehen in fortgesetzten Aushandlungsprozessen zwischen den
beteiligten Akteuren.4 Die entsprechenden Willensbildungsprozesse vollziehen
sich zumeist im vorparlamentarischen Raum, bleiben aber - um verbindlich
zu werden - auf demokratische Legitimation angewiesen. Insofern ist der
Staat nicht bloß "primus inter pares" (Willke) oder gar bloß Notar der von
den gesellschaftlichen Akteuren gefundenen Vereinbarungen. Zwar sind die
Machtverhältnisse zwischen den staatlichen und den nicht-staatlichen Akteu-
ren von Land zu Land und von Politikbereich zu Politikbereich verschieden,
aber im Regelfall würden die gesellschaftlichen Akteure ohne die staatliche
Verfahrenssteuerung - und nicht selten ohne staatlichen Druck - überhaupt
nicht zu langfristig wirksamen Vereinbarungen kommen. Andererseits ist es
dem Staat aus vielfältigen Gründen nicht möglich, mit Bezug auf die anste-
henden komplexeren Steuerungsprobleme aus eigener Machtvollkommenheit
zu entscheiden. Die Erhöhung staatlicher Steuerungskapazität setzt hier neue,
lernfähigere Formen politischer Willensbildung voraus.

III. Folgerungen

Gegenstand dieser Überlegungen ist nicht die reale Entwicklung des Staates,
sondern die Sequenz typischer Diskurse über die Aufgaben des Staates. Zwar
gibt es gute Gründe für die Annahme, daß diese veränderten Diskurse auch
Veränderungen der faktischen Staatstätigkeit reflektieren, aber diese Verände-
rungen sind bei weitem nicht so grundsätzlich wie die Differenzen der
staatstheoretischen Diskurse. Das Auftreten eines neuen Diskurses über die
Aufgaben des Staates bezieht sich stets auf den bereits erreichten Stand staat-
licher Aufgabenerfüllung, der dadurch nicht grundsätzlich in Frage gestellt,
aber relativiert wird. Neue Diskurse über Staatsaufgaben reflektieren Verän-
derungen der Auffassung über das Verhältnis zwischen dem Staat und
dem Wirkungsfeld staatlicher Tätigkeit.

4 Die Struktur der diesen Aushandlungsprozeß tragenden Beziehungen variiert
je nach politischem System. In zahlreichen Staaten Kontinentaleuropas scheint
ein korporatistisches Arrangement vorzuherrschen, d.h. ein relativ enges Netz-
werk zwischen den für bestimmte Teilpolitiken zuständigen staatlichen Stellen
und gewissen privilegierten Akteuren; dagegen erscheinen die diesbezüglichen
Netzwerke in den Vereinigten Staaten lockerer und für Dritte zugänglicher.
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Während der polizeistaatliche Diskurs die Gesamtheit der Lebensverhältnisse
im Herrschaftsgebiet zum Gegenstand staatlicher Vorkehrungen machte, re-
duzierte der rechtsstaatliche Diskurs die Staatstätigkeit auf die Gewährleistung
des äußeren Schutzes und der Rechtsordnung als Grundlage der
grundsätzlich freien Entfaltung aller Bürger. Das Wirkungsfeld des Staates
beschränkt sich hier auf die Setzung, Handhabung und Durchsetzung des
Rechtes, während die übrigen Sozialverhältnisse - in der Restkategorie ’Ge-
sellschaft’ zusammengefaßt - grundsätzlich nicht als Gegenstand staatlicher
Einwirkungen gelten. Dieses reduktionistische Verständnis der Staatsaufgaben
ist als Reaktion auf die undifferenzierten Allzuständigkeitsprärogativen des
polizeistaatlichen Diskurses verständlich. Der sozialstaatliche Diskurs entfaltete
sich sodann in kritischer Auseinandersetzung mit den liberalen Prämissen
des rechtsstaatlichen Diskurses. Er konzipiert als Wirkungsfeld staatlicher
Tätigkeit die sozialen Verhältnisse und die Lebenslage der Bürger, wobei es
primär um die Minderung von Differenzen sozialer Macht und um den
Ausgleich sozialer Benachteiligungen geht, welche aus dem ’freien Spiel der
gesellschaftlichen Kräfte’ resultieren. Diese Ziele sollen durch die Einräu-
mung von Schutzrechten sowie durch staatliche oder staatlich vermittelte
Leistungen an Individuen abgebaut werden. Der steuerungsstaatliche Diskurs
schließlich resultiert aus der Einsicht, daß Rechtssicherheit und die zielgrup-
penspezifische Individualisierung der staatlichen Eingriffe allein nicht in der
Lage sind, die Wohlfahrt der Bürger zu gewährleisten. Denn mit fortschrei-
tender Differenzierung und Verselbständigung der durch die Selbstbeschrän-
kung des Staates freigesetzten und sich zunehmend organisierenden Hand-
lungszusammenhänge entstehen systemische Dynamiken, deren Folgen für
andere Handlungszusammenhänge, aber auch für die Bevölkerung als ganze
zu weder individuell noch gruppenspezifisch zurechenbaren Nachteilen füh-
ren können. Deshalb wird nunmehr dem Staat die steuernde Beeinflussung
dieser systemischen Zusammenhänge angesonnen.5

Welche Konsequenzen diese Veränderungen in der Zuschreibung von Staats-
aufgaben für das Staatsverständnis und das staatliche Handeln haben, ist
bisher kaum erforscht. Zunächst ist in Betracht zu ziehen, daß mit dem Auf-
tauchen neuer Diskurse über Staatsaufgaben die Erfüllung der bisherigen
Staatsaufgaben keineswegs überflüssig wird. Eher wird man annehmen dür-
fen, daß das Auftauchen neuer Diskurse ein Zeichen dafür ist, daß wesentli-

5 Luhmann (1990: 29, 37 f.) unterscheidet drei "Sozialmodelle" der Artikulation
doppelter Kontingenz: das Modell der Normen, das Modell der Knappheit und
das Modell des Risikos. Bezogen auf unsere Typisierung von Staatsdiskursen
läßt sich die Normenthematik der Rechtsstaatlichkeit, die Knappheits- bzw.
Verteilungsproblematik der Sozialstaatlichkeit und die Risikothematik der Steue-
rungsstaatlichkeit zuordnen.
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che Postulate der älteren Diskurse in der Praxis der Staatstätigkeit ihren
Niederschlag gefunden haben. Aber eben diese Praxis muß auch im Zuge
der Neuorientierung weiterlaufen und generiert dabei ebenfalls fortgesetzte
Anpassungserfordernisse, die jedoch überwiegend auf der Ebene einzelner
Politikfelder und nicht derjenigen von Diskursen über Staatsaufgaben erörtert
werden.

Offensichtlich besteht ein erhebliches Unbehagen über diese Entwicklung auf
seiten der juristischen Staatslehre. Der Staat wird - so scheint es - mit immer
neuen Zumutungen überfordert, deren ansatzweise Erfüllung sich überdies
rechtsstaatlicher Kontrolle weitgehend entzieht. Durch die neueren gesell-
schaftstheoretischen Entwicklungen erscheint nunmehr der Staat auch nicht
mehr als Gegenüber von ’Gesellschaft’, sondern als institutioneller Kern des
politischen Teilsystems von Gesellschaft. Am konsequentesten wird dies in
der Theorie von Niklas Luhmann zu Ende gedacht, wo ’Gesellschaft’ -
durchaus in radikalisierender Nachfolge zum letztlich auf Aristoteles zurück-
gehenden Konzept der ’societas civilis’ - als "Begriff für die Einheit der Ge-
samtheit des Sozialen" (1984: 555) gesetzt wird, womit der Staat notwendi-
gerweise darunterfällt. Staatstheoretiker befürchten - und manche Soziologen
bestätigen sie durch ihre staatskritischen Formulierungen in dieser Befürch-
tung -, daß damit die herausgehobene, hoheitliche Funktion des Staates ge-
genüber den übrigen Teilsystemen der Gesellschaft verloren gehen könne.
In der Tat kennt die Luhmannsche Theorie (wie übrigens die angelsächsische
Soziologie seit jeher) kein Über- und Unterordnungsverhältnis gesellschaftli-
cher Teilsysteme, sondern einen allenfalls historisch wandelbaren ’funktiona-
len Primat’.

Aber dadurch wird die konstitutive Funktion des Staates für moderne, hoch-
komplexe Sozialzusammenhänge nicht aufgehoben. Denn als die spezifische,
d.h. nicht durch Leistungen anderer Teilsysteme substituierbare Leistung des
politischen Teilsystems gilt die Kommunikation über und die Herstellung von
kollektiv bindenden Entscheidungen, die nicht nur für den Staat, sondern für
alle gesellschaftlichen Teilbereiche - als staatlich gesetztes Recht - gelten.
Solches Recht ist aber - und dessen war sich bereits die liberale Staatstheorie
durchaus bewußt - konstitutiv für die Stabilisierung anderer emergenter
Sozialordnungen, beispielsweise für die Marktwirtschaft, das Gesundheits-
und Bildungswesen oder selbst die Familie.6 Und es gehört demzufolge auch

6 Inwieweit die Organisation des ausdifferenzierten politischen Systems jedoch
notwendigerweise den Charakter eines Einheitsstaates tragen muß, wie die
Souveränitätstheorien sowie die absolutistischen und nationalstaatlichen Interpre-
tationen postulieren, scheint heute erneut eine offene Frage, die hier nicht zu
behandeln ist.
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zu den nicht substituierbaren staatlichen Aufgaben, verbindliches Recht zu
schaffen, das Recht zu schützen, Recht zu sprechen und Rechtsverstöße zu
ahnden, also die Funktionserfordernisse des Rechtssystems zu gewährleisten,
das seinerseits wesentliche Prämissen für alle sozialen Handlungszusammen-
hänge beinhaltet. Bezogen auf die Ordnung der sozialen Beziehungen kommt
somit dem Staat eine konstitutive Funktion zu, da nahezu alle weiteren For-
men der Ordnungsbildung an staatlich gesetzte Rechtsnormen und organisa-
torische Möglichkeiten (z.B. die verschiedenen Formen juristischer Persönlich-
keit) anknüpfen. Diese klassische Staatsfunktion gewinnt unter dem Gesichts-
punkt der neuen Steuerungsaufgaben (vgl. II.4) eine zusätzliche, spezifische
Qualität. Die klassische Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht
geht davon aus, daß das Recht zur Selbstbindung des Staates einerseits und
das Rahmenrecht zur Ordnung der Beziehungen zwischen den Privaten an-
dererseits zwei getrennte und den Bereich der Rechtsordnung erschöpfende
Sphären darstellen. Das Ungenügen dieser Vorstellung wird insbesondere
in den Bereichen des Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrechts bereits sichtbar,
wo sich öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Normen in ihrer Wirkung
durchdringen. In dem Maße, als der Staat die Aufgabe der Steuerung ganzer
Gesellschaftsbereiche wie z.B. der Gesundheitspolitik (vgl. Rosewitz/ Webber
1990) oder der Technologiepolitik (vgl. Werle 1990) übernimmt, deren Lei-
stungen nahezu ausschließlich durch nicht-staatliche Akteure und deren Be-
ziehungen zustande kommen, wird die Unterscheidung von öffentlichem und
privatem Recht vollends obsolet.

Das gilt jedoch nicht z.B. für die Befriedigung unmittelbarer Lebensbedürf-
nisse, für die Produktion kultureller Deutungsmuster oder für die Reproduk-
tion der Bevölkerung, welche ebenso konstitutive Bedeutung für den Fort-
gang der Geschichte der Menschengattung haben. Hier finden sich nach wie
vor weitgehend staatsfreie Räume, die auch mit guten Gründen von politi-
schen Einflüssen freigehalten werden. Insofern als staatliche Ordnung jedoch
für einen identifizierbaren Teil der Erdoberfläche und dessen Bewohner
Grenzen aufrichtet und damit einen Raum gesteigerter Interdependenz und
Schicksalsverbundenheit konstituiert, den kulturelle Deutungen als kollek-
tive Identitäten (z.B. ’Frankreich’) und funktionale Zusammenhänge sym-
bolisch repräsentieren, wird sie zum Garanten eines Sozialzusammenhangs,
der auch diese Leistungen umfaßt. Auf diesen staatlich konstituierten Sozial-
zusammenhang beziehen sich die Diskurse über Staatsaufgaben, wobei im
Zuge der Ausdifferenzierung und Thematisierung immer neuer Staatsaufga-
ben zweierlei stärker ins Bewußtsein tritt: zum einen die Interdependenz der
staatlichen und nicht-staatlichen Leistungen bzw. der notwendige Synergismus
zwischen beiden, und zum anderen der Verlust der Autarkie, die Partialität
solcher staatlicher Vergesellschaftung im Rahmen der entstehenden ’Weltgesell-
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schaft’. Daß Staaten keine ’souveränen’ Akteure mehr sind, ergibt sich somit
nicht nur aus der Interdependenz mit den übrigen Teilsystemen, sondern
auch aus der wachsenden internationalen, im Grenzfall globalen Interdepen-
denz der Staaten und ihrer Bürger. Das Denkmodell des ’souveränen Staates’
bezog seine historische Plausiblität aus der pazifizierenden und integrati-
ven Leistung der frühneuzeitlichen Staatsentwicklung, wo die Aufrichtung
und Verteidigung der Staatsgrenzen die notwendige Voraussetzung für eine
höhere Organisierung der sozialen Beziehungen und die von Norbert Elias
hervorgehobene Verlängerung der Handlungsketten wurde. In dem Maße
jedoch, als das nationalstaatliche Ordnungsniveau selbstverständlich gewor-
den ist, haben sich die Handlungsketten weiter verlängert und die Aus-
tauschbeziehungen über Staatsgrenzen hinweg in vielerlei Hinsicht so sehr
intensiviert, daß Staatsgrenzen zunehmend keine Interdependenzunterbrecher
mehr darstellen. Damit verliert der Staat notwendigerweise seine Souveräni-
tät, er wird nun funktional zu einer Art Organisationszentrum für die durch ihn
selbst konstituierten Kollektivitäten des öffentlichen Sektors, die sich eben nur durch
ihn überhaupt noch als abgrenzbare Einheiten verstehen.7

Eine dieser neuen Problemlage angemessene Staatstheorie müßte m.E. die
Prämisse der Souveränität explizit verlassen und von den Konsequenzen des
unvermeidlichen Souveränitätsverlustes ausgehen. Staatsaufgaben sind in
doppelter Hinsicht als Funktionen in einem staatsübergreifenden Zusammen-
hang aufzufassen, nämlich zum einen mit Bezug auf die Entwicklungsper-
spektiven der staatlich konstituierten, aber im politischen Teilsystem nicht
aufgehenden Kollektivitäten, und zum anderen mit Bezug auf die inter- und
überstaatlichen Beziehungen, in die die Staaten nunmehr als Staaten, d.h. als
politisch verfaßte Kollektivitäten verflochten sind.

Die ’neue Unsicherheit’, welche heute als ’Risikogesellschaft’ oder als Forde-
rung einer Staatsaufgabe ’Risikovorsorge’ thematisiert wird, ist in der Tat
primär ein Problem der ’neuen Unübersichtlichkeit’ (Habermas 1985). Die
alten Denkmodelle, z.B. der kausalen Determiniertheit von Wirklichkeit
oder der staatlichen Souveränität, mit denen der frühneuzeitliche Mensch
sich seiner Position als "maître et possesseur de la nature" zu vergewissern
suchte, sind immer offenkundiger zum Scheitern verurteilt. Dennoch ist der
Raum des in seinen Folgen Überschaubaren und daher grundsätzlich durch
Entscheidungen Beeinflußbaren infolge der faktischen Verlängerung der
Handlungsketten und ihrer immer komplexeren Repräsentation durch wissen-

7 Das gilt dann nicht nur für Nationalstaaten, sondern auch (schon seit langem)
für Gliedstaaten im förderativen Staat, die bemerkenswerterweise mit der Ab-
schwächung der nationalstaatlichen Souveränität wieder stärkere politische
Bedeutung zu gewinnen scheinen.
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schaftliche Erkenntnisse enorm gewachsen. Nicht die Gefährdungen des Men-
schen haben zugenommen (ein Blick auf die weltweit steigende Lebenserwar-
tung genügt, um die Unsinnigkeit dieser Diagnose zu erkennen), sondern
die Risiken, d.h. die Zurechenbarkeit möglicher Folgen auf Entscheidungen
(vgl. Luhmann 1990: 34 ff.). Insofern als der Staat nach wie vor das akzep-
tierte Organisationsmodell zur Herstellung kollektiv bindender Entscheidun-
gen darstellt, kommt ihm in dieser Situation eines zunehmenden Abhängig-
keitsbewußtseins von einer unkontrollierbaren Zukunft bei gleichzeitig wach-
sendem Bewußtsein der Beeinflußbarkeit von Handlungszusammenhängen
notwendigerweise eine nicht nur politische, sondern auch kulturelle, d.h.
bedeutungsmäßige Schlüsselfunktion zu: Der Glaube an die notwendigerweise
wohltätige Wirksamkeit der ’unsichtbaren Hand’ ist ebenso verblaßt wie der
Glaube an die Allmacht eines starken Staates. Die kollektiven Erwartungen
müssen bescheidener, aber auch differenzierter werden und die Koexistenz
unterschiedlicher Steuerungsmodi menschlicher Handlungen sowie die in
ihnen enthaltenen Lernmöglichkeiten genauer in den Blick nehmen (vgl.
Kaufmann 1991). Wenn die Zukunft immer für Überraschungen gut ist,
aber dennoch die absehbaren Folgen von Entscheidungen immer weiter rei-
chen, so gilt es zum einen, den Zeit- und Sachhorizont politischer Entschei-
dungen nach Maßgabe unseres möglichen Wissens zu erweitern. Dem könnte
beispielsweise die Institutionalisierung von "Rechten zukünftiger Generatio-
nen" im Verfassungskontext förderlich sein (vgl. Saladin/ Zenger 1989). Zum
anderen geht es jedoch darum, die Lern- und Anpassungsfähigkeit des politi-
schen Systems durch entsprechende institutionelle Vorkehrungen zu erhöhen.
Dies aber setzt ein sozialwissenschaftliches Wissen über die Entwicklungsbe-
dingungen und die Funktionsweise jener zwischen Staat und gesellschaftli-
chen Akteuren entstandenen Netzwerke voraus, die wir heute zumeist mit
dem Begriff des öffentlichen Sektors thematisieren. Es ist dies eine Problem-
stellung, an der sowohl die wirtschaftswissenschaftliche Oligopoltheorie und
die neueren Institutional Economics, als auch politische Theorien des Policy-
cycle oder des Korporatismus und schließlich auch die soziologischen Sy-
stemtheorien vorbeigegangen sind. Sie stehen jedoch im Zentrum der Arbei-
ten des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, und deshalb war es
mir eine besondere Freude, diese im Kontext zweier Forschungsgruppen des
Zentrums für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld entstande-
nen Überlegungen in seinem Rahmen vortragen zu dürfen.
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